
 

 
 

 
 

 
 

N E W S L E T T E R 

 

____________________________________ 

 

Thema dieser Ausgabe 

   

 Erbrecht: Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019  

   

____________________________________ 

 

Der Bundesrat hat am 11.10.2019 den von der Bundes-
regierung beschlossene Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zur Anwendung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuerrechts (sogenannte „Erbschaftsteuer-Richtli-
nien“) zugestimmt. Die Richtlinien können damit in Kraft 
treten. Bislang haben die Erbschaftsteuer-Richtlinien 
2011 gegolten. Dieses waren aber aufgrund Gesetzes-
änderung und Rechtsprechung in wesentlichen Teilen 
überholt.  
 
Bei den Erbschaftsteuer-Richtlinien handelt es sich um 
interne Anweisungen der Finanzverwaltung, nicht um ein 
Gesetz. Zweck der Richtlinien ist es, eine einheitliche 
Anwendung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
errechts und der dazu notwendigen Regelungen des Be-
wertungsrechts und damit auch eine Gleichbehandlung 
der Steuerpflichtigen sicherzustellen. Zudem dienen die 
Richtlinien der Verwaltungsvereinfachung. 
 

Für die Steuerpflichtigen ergibt sich damit nun eine er-
höhte Planungssicherheit bei der Nachfolgeplanung, da 
über die aktuelle Auffassung der Finanzbehörden somit 
Klarheit herrscht. 
 
Die Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 sind auf alle Er-
werbsfälle anzuwenden, für die die Steuer nach dem Tag 
des Kabinettbeschlusses (21.8.2019) entsteht. Sie gel-
ten auch für davor liegende Erwerbsfälle, soweit sie ge-
änderte Vorschriften des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes und des Bewertungsgesetzes be-
treffen, die vor dem 1. Mai 2019 anzuwenden sind. Bis-
her ergangene Anweisungen, die mit diesen Richtlinien 
im Widerspruch stehen, sind dann nicht mehr anzuwen-
den. 
 
 
23.10.2019 
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Die Beiträge dieses Newsletters stellen eine Auswahl an allgemeinen Informationen über aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsauffas-
sung dar. Sie wurde nach besten Wissen erstellt. Sie erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und können die persönliche Beratung in keinem Fall 
ersetzen. Diese Mandanteninformation stellt keine Auskunft, Beratung oder sonstige Dienstleistung unserer Berufsträger dar. Für Inhalt, Richtigkeit, Aktualität 
und Vollständigkeit kann daher keinerlei Haftung – auch seitens der Verantwortlichen –  übernommen werden. 

 

 

 

 

 


